
Online-Antrag auf Lernmittelfreiheit 

 

Geben Sie bitte zuerst den Namen der Schule und den Monat an, ab dem der Antrag gilt. 

Klicken Sie dafür auf den Pfeil am Ende des Kästchens und wählen Sie das Schuljahr, den 

Monat und die Schule aus. 

1. Geben Sie bitte von der Schülerin/dem Schüler den vollständigen Namen, die Adresse 

und die Klassen-/Jahrgangsstufe an und kreuzen Sie an, ob sie/er über ein eigenes 

Einkommen verfügt. 

2. Um Sie bei Rückfragen erreichen zu können, tragen Sie die Telefonnummer und die 

E-Mail-Adresse ein, unter der Sie erreichbar sind. 

3. Angaben zum Sorgerecht, zur Haushaltsgemeinschaft und zu weiteren Kindern: 
 

 alle Sorgeberechtigten (das sind die Eltern, alleinerziehende Elternteile oder sonstige 
Personen, z.B. Pflegepersonen mit Sorgerecht); 

 soweit vorhanden, Personen ohne eigenes Sorgerecht (im Haushalt lebende 
Partnerin/Partner eines Elternteils); 

 bei Schülerinnen und Schülern, die nicht im Haushalt der Sorgeberechtigten leben, der/die 
Sorgeberechtigte/n bzw. der/die Unterhaltspflichtige/n, in deren/dessen Haushalt sie zuletzt 
gelebt haben; 

 bei volljährigen Schülerinnen und Schülern die unterhaltspflichtigen Eltern bzw. Elternteile; 
 bei verheirateten Schülerinnen und Schülern nur die Ehegattin bzw. der Ehegatte. 

Zu berücksichtigende weitere Kinder (auch nicht schulpflichtige): 

 Weitere Kinder sind zu berücksichtigen, sofern die im gemeinsamen Haushalt mit der 
Schülerin oder dem Schüler lebenden Sorgeberechtigten (oder gegebenenfalls die/der im 
Haushalt lebende Partnerin/Partner einer/eines Sorgeberechtigten) für diese Kindergeld 
oder eine vergleichbare Leistung erhalten (Nachweis ist beizufügen). 

 

4. Falls der/die Schüler/in nicht verheiratet ist und nicht mehr im Haushalt der Eltern lebt, 

kreuzen Sie bitte an, mit wem er/sie zuletzt in einem gemeinsamen Haushalt gelebt 

hat. 

5. Wenn das Einkommen im Jahr 2023 deutlich unter dem Einkommen im Jahr 2022 liegt 

ist zu erwarten, dass das Einkommen im Jahr 2024 darunter liegen wird. Das niedrigere 

Einkommen kann auf Antrag berücksichtigt werden. Daher tragen Sie nun Ihr 

maßgebliches Einkommen aus dem Jahr 2022, 2023 und Ihr voraussichtliches 

Einkommen im Jahr 2024 ein.  

1) Falls es ein maßgebliches Einkommen gibt, wird ein Nachweis darüber benötigt. 

Daher kreuzen Sie an, welche Nachweise Sie dem Antrag beifügen. 

2) Falls kein maßgebliches Einkommen erzielt wurde, kreuzen Sie bitte darunter an. 

Die Nachweise können Sie bspw. als Bild oder PDF-Datei auf Ihrem Gerät 

speichern und bei „Datei auswählen“ hochladen. 

6. Jetzt bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass Sie die Bedingungen der 

Schulbuchausleihe zur Kenntnis genommen haben und mit diesen einverstanden sind. 

7. Mit dem letzten Kreuz versichern Sie, dass alle Angaben, die Sie gemacht haben 

richtig und vollständig sind. 

 

Zum Schluss soll der Name und Vorname des/der antragstellenden 

Berechtigten/volljährigen Schüler/in und deren E-Mailadresse eingetragen werden. 

An diese E-Mailadresse wird dann eine Bestätigungsmail gesendet. 

Um den Antrag zu schicken, klicken Sie bitte auf „Abschließen & Versenden“. 


